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Sereine.

Direftion: £e»j«~$<>lbiii{it|jt*fr!* ©vbott.

Srfdjetnî je ®onnerStag§ unb toftet per Semefter gr. 3.60, per gafjr gt. 7. 20

gnferate 20 (Its. per etnfpaltige tJSetttjetle, bei größeren Aufträgen
entfpredjenben Rabatt.

3ävtd|, be* 15. gituitat* 1914.

Hildtcttfltrildl ' 9***8* ift fj"l6 gewonnen,
pSIWjrUJIIIUWJ. fe^it bte Straft, iftö balls zerronnen

Setûmtl of!|(|i.®atiel=

Iii XCdHMdKf.
2Bie bcn meifien SRitgtiebern

beEannt fein toirb, bat ber 93er-
banb in feiner legten |i>aupt=
nerfammlung in Nrauenfelb

befdjloffen, man motte einem Nachorgan beitreten unb
baSfelbe für alte SlEtiomitglieber obligatorifdE) eiElären,
um mebr gübtung miteinanber zu erlangen, unb um in
93eruf§intereffen mehr miteinanber nertetjren ju Eönnen.
@1 mürben bann auch folc^e Nachîchriften oorgefchlagen,
atiein e§ maren nicEjt genügenb Informationen oortjanben,
fomit Eonnte eS nicht ju einem ©ntfchluffe führen. ®urtf)
einen Antrag rourbe bann zum 93efbE)luffe erhoben: „@§
fei biefe 9ingelegenbeit §ur Prüfung unb enbgöltigen @r=

lebigung an bie Kommiffton ju überroeifen." @3 ift benn
auch bie Kommiffton mit einigen Nachblättern in Unter»
banMung getreten, roeldje fämtliche in oetbanEenSroerter
SBeife bem 93et banb entgegengeEommen finb. Üln ber
KommiffionSfigung nom li. Januar in ©rfjaffhaufen
mürben biefe Nachblätter einer forgfättigen Prüfung unb
Beratung unterzogen unb befchloffen: @s fct Sie „©eintet»
jerifthe CtflnÔœetîer'geUnng" ol5 eôiigatorijdjes gaçh»
organ ju erflären. ©a nun biefe Nachfçhrift für 9lEtio=

mitglieber be§ ®erbanbe§ obtigatorifdE? ift, fo roünfcljen
mir berfelben fcennbltctje Aufnahme unb ©ntgegenfommen,

Sel Nnfertion§=ïïuftrâgen bitten mir gütigft, unfer Nach-

organ ju berücEfichtigen. Süe 93erl)anbtnngen ber legten
^onpiocrfammiung metben tn nöäjfter fftummer et»

fdjdnen. Kollegen unfereS 93erufe§, bte bis heute bem
Sßetbanb noch ferne flehen, ftnb zu jeber 3*0 freunblidf
etngelaben, bemfelben beizutreten.

Ober bur en, ben 13. Januar 1914.

fRamenS ber Kommiffion:
©er f)3räfibent: $of|. ©hörnt.

ungemeines Bauwesen.

SaupolijeUidje Seroiaißungen ber ©labt giirith
mürben am 9. Qanuar für folgenbe 93auprofeEte, teil»

meife unter Sebingungen, erteilt: ©rnft ÖicEel, Nuhrhalter,
für ein SRehrfamilienhauS unb ein öEonomiegebäube
93runauftrafee 89 in 3ünch 2. — Nür ein fßrojeft rourbe
bte baupolizeiliche ©enehmigung oermeigert.

SebaunngSplan beô SBatbnreoIô in 30*'$- Öfter
ba§ an ber füblicfjen Slbbadjung beS KäferbergeS liegenbe,

Zum größten ©eil noch unüberbaute ©ebtet, roeldjes fid)
oon ber obern ©renze ber beteiligen Bebauung bi§

Zum iftanbe ber Käferbergmalbungen unb nom fRötel bis

zur ©emeinbegrenze $öngg auSbehnt, hut ber ©tabtrat
in 93erüdfi<htigung ber ©röffe be§ ©ebieteS, fetner procht»
oollen Sage unb ber großen Nntereffen, roelche bie ©labt

die schweiz.

Meisterschaft
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Handwerke
und

Gewerbe.
Unabhängiges

Gesehäftsblatt
der gesamte« Meisterschaft

Nz?êè»x,

Direktion! Senn Hsldinghänft« Grben.

Srscheinl je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Kr. 7. 20

Inserate 20 <kts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 15. Inntmr 1S14.

MgànfMUch ' ^"sch gewagt ist halb gewonnen.
WîWlstWiîW. Doch fehlt die Kraft, ists bald zerronnen

Verband ostschw. Gabel-

md Necheinnacher.

Wie den meisten Mitgliedern
bekannt sein wird, hat der Ver-
band in seiner letzten Haupt-
Versammlung in Frauenfeld

beschlossen, man wolle einem Fachorgan beitreten und
dasselbe für alle Aktivmitglieder obligatorisch erklären,
um mehr Fühlung miteinander zu erlangen, und um in
Berussinteressen mehr miteinander verkehren zu können.
Es wurden dann auch solche Fachschriften vorgeschlagen,
allein es waren nicht genügend Informationen vorhanden,
somit konnte es nicht zu einem Entschlüsse führen. Durch
einen Antrag wurde dann zum Beschlusse erhoben: „Es
sei diese Angelegenheit zur Prüfung und endgültigen Er-
ledigung an die Kommission zu überweisen." Es ist denn
auch die Kommission mit einigen Fachblättern in Unter-
Handlung getreten, welche sämtliche in ver dankenswerter
Weise dem Verband entgegengekommen sind. An der
Kommissionssitzung vom 11, Januar in Schaffhausen
wurden diese Fachblätter einer sorgfältigen Prüfung und
Beratung unterzogen und beschlossen: Es sei Sie „Schwel-
Mische Handwerker-Zeitung" als obligatorisches Fach-
organ zu erklären. Da nun diese Fachschrift für Aktiv-
Mitglieder des Verbandes obligatorisch ist, so wünschen
wir derselben freundliche Aufnahme und Entgegenkommen.

Bei Jnsertions-Aufträgen bitten wir gütigst, unser Fach-

organ zu berücksichtigen. Die Verhandlungen der letzten
Hanptoersammlung werden t« nächster Nummer er-
scheinen. Kollegen unseres Berufes, die bis heute dem
Verband noch ferne stehen, sind zu jeder Zeit freundlich
eingeladen, demselben beizutreten.

Oberbüren, den 13. Januar 1914.

Namens der Kommission:
Der Präsident: Joh. Thomi.

Allgemeine; Saume;««.
Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt Zürich

wurden am 9. Januar für folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, erteilt: Ernst Bickel, Fuhrhalter,
für ein Mehrfamilienhaus und ein Okonomiegebäude
Brunaustraße 89 in Zürich 2. — Für ein Projekt wurde
die baupolizeiliche Genehmigung verweigert.

Bebauungsplan deS Waidareals in Zürich. Über
das an der südlichen Abdachung des Käferberges liegende,

zum größten Teil noch unüberbaute Gebiet, welches sich

von der obern Grenze der derzei'igen Bebauung bis

zum Rande der Käferbergwaldungen und vom Rötel bis

zur Gemeindegrenze Höngg ausdehnt, hat der Stadtrat
in Berücksichtigung der Größe des Gebietes, seiner pracht-
vollen Lage und der großen Interessen, welche die Stadt
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